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1. Fragestellung 

Gefragt wird nach den Steuersätzen für der Energie- und Stromsteuer unterliegende Energieträger 
sowie nach der Höhe der jeweiligen Mindeststeuersätze nach EU-Richtlinien. Des Weiteren wird 
gefragt nach dem jeweiligen Jahresverbrauch dieser Energieträger, der Höhe des entsprechenden 
Steueraufkommens für den Bund sowie der Höhe des Steuerausfalls bei Anwendung des Min-
deststeuersatzes. Außerdem möchte der Fragesteller wissen, welche zusätzlichen Belastungen 
sich für den Bundeshaushalt ergäben, wenn die Entfernungspauschale 2024 statt auf  
38 Cent (ct) pro Kilometer (km) auf 50 ct/km angehoben würde. 

2. Steuersätze auf den Verbrauch verschiedener Energieträger sowie auf Strom 

Nachstehend werden Daten im Sinne der Fragestellung zu den folgenden Energieträgern aufge-
führt: Benzin, Diesel, Erdgas, Flüssiggas, leichtes Heizöl sowie Strom. 

2.1. Verschiedene Energieträger 

Steuersätze auf den Verbrauch verschiedener Energieerzeugnisse nach § 2 Absatz 1  
Energiesteuergesetz (EnergieStG)1: 

Steuergegenstand Steuersatz 

Benzin, unverbleit, schwefelfrei 654,50 Euro je 1.000 Liter (l) 

Diesel, schwefelfrei 470,40 Euro je 1.000 l 

Flüssiggas 409,00 Euro je 1.000 Kilogramm (kg) 

Erdgas 
bis zum 31.12.2023 
vom 1.1.2024 bis zum 31.12.2024 
vom 1.1.2025 bis zum 31.12.2025 
vom 1.1.2026 bis zum 31.12.2026 
ab dem 1.1.2027 

 
13,90 Euro je Megawattstunde (MWh) 
18,38 Euro je MWh 
22,85 Euro je MWh 
27,33 Euro je MWh 
31,80 Euro je MWh 

 

Abweichende Steuersätze nach § 2 Absatz 3 EnergieStG: 

Steuergegenstand Steuersatz 

Leichtes Heizöl, ordnungsgemäß gekennzeich-
net, schwefelfrei 

61,35 Euro je 1.000 l 

Flüssiggas 60,60 Euro je 1.000 kg 

Erdgas 5,50 Euro je MWh 

 

1 Energiesteuergesetz, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/EnergieStG.pdf, zuletzt ab-
gerufen am 15. September 2023. 

https://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/EnergieStG.pdf
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Die abweichenden Steuersätze gelten jedoch nur, wenn die Energieerzeugnisse zum Verheizen, 
zum Antrieb von Gasturbinen und Verbrennungsmotoren in begünstigten Anlagen nach § 3  
EnergieStG oder zum Betrieb von sonstigen begünstigten Anlagen nach § 3a EnergieStG verwen-
det oder abgegeben werden. 

Nicht in § 2 Absatz 1 oder 3 EnergieStG genannte Energieerzeugnisse unterliegen gemäß § 2  
Absatz 4 EnergieStG der gleichen Steuer wie die Energieerzeugnisse, denen sie nach ihrem Ver-
wendungszweck und ihrer Beschaffenheit am nächsten stehen.  

2.2. Strom 

Der Steuersatz auf den Verbrauch von Strom beträgt 20,50 Euro je MWh gemäß § 3 Stromsteuer-
gesetz (StromStG)2. 

Im Gesetz sind verschiedene Möglichkeiten zur Stromsteuerbefreiung, -ermäßigung sowie zur 
nachträglichen Steuerentlastung vorgesehen. Diese betreffen beispielsweise den Stromverbrauch 
von Unternehmen des produzierenden Gewerbes, von Land- und Forstwirtschaft, vom Verkehr 
mit Oberleitungsomnibussen oder Schienenbahnen, der landseitigen Stromversorgung von Was-
serfahrzeugen für die Schifffahrt sowie von Strom aus erneuerbaren Energieträgern (bei Anlagen 
über 2 Megawatt).  
Geregelt sind Stromsteuerbefreiungen überwiegend in § 9 Absatz 1 StromStG, Stromsteuerermä-
ßigungen in § 9 Absatz 2 und 3 StromStG sowie Stromsteuerentlastungen in den §§ 9a, 9b, 9c, 10, 
12a, 12d sowie 14a StromStG.  
 

3. Mindestenergiesteuersätze auf den Verbrauch verschiedener Energieträger sowie von 
Strom nach der EU-Richtlinie 2003/96/EG (Energiesteuerrichtlinie)3 

Steuergegenstand Mindeststeuerbeträge für Kraftstoffe 

Benzin, unverbleit 359,00 Euro je 1.000 l 

Diesel, unverbleit 330,00 Euro je 1.000 l 

Flüssiggas 125,00 Euro je 1.000 kg 

Erdgas 2,60 Euro je Gigajoule (GJ)/Bruttoheizwert4 

 

2 Stromsteuergesetz, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/StromStG.pdf, zuletzt abgeru-
fen am 15. September 2023. 

3 EU-Richtlinie 2003/96/EG (Energiesteuerrichtlinie) des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom 
(Text von Bedeutung für den EWR), konsolidierte Fassung, abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0096-20230110, zuletzt abgerufen am 15. September 2023. 

4 1 MWh = 3,6 GJ. Es ergibt sich ein Mindeststeuerbetrag von 9,36 Euro je MWh Erdgas. 

https://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/StromStG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0096-20230110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0096-20230110
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Steuergegenstand Mindeststeuerbeträge für Kraftstoffe, die für 
begünstigte industrielle und gewerbliche  
Zwecke verwendet werden5 

Diesel 21,00 Euro je 1.000 l 

Flüssiggas 41,00 Euro je 1.000 kg 

Erdgas 0,30 Euro je GJ/Bruttoheizwert6 

 

Steuergegenstand Mindeststeuerbeträge für Heizstoffe 

Leichtes Heizöl 21,00 Euro je 1.000 l 

Flüssiggas 0,00 Euro je 1.000 kg 

Erdgas, betriebliche Verwendung 
Erdgas, nichtbetriebliche Verwendung 

0,15 Euro je GJ/Bruttoheizwert7 
0,30 Euro je GJ/Bruttoheizwert 

 

Steuergegenstand Mindeststeuerbeträge für Strom 

Strom, betriebliche Verwendung 
Strom, nichtbetriebliche Verwendung 

0,50 Euro je MWh 
1,00 Euro je MWh 

 

4. Versteuerte Mengen verschiedener Energieträger im Jahr 2021 

Steuergegenstand Versteuerte Mengen 

Benzin 21.484.952 Kubikmeter (m³) 

Diesel 40.178.241 m³ 

Heizöl, leicht 14.726.607 m³ 

Flüssiggas zum Heizen 1.258.429 Tonnen (t) 

Flüssiggas als Kraftstoff 325.972 t 

Erdgas zum Heizen 1.015.802.467 MWh 

Erdgas als Kraftstoff 5.152.513 MWh 

 

5 Gemäß Artikel 8 Absatz 2 Energiesteuerrichtlinie, siehe Fußnote 3. 

6 Entspricht 1,08 Euro je MWh. 

7 Entspricht 0,54 Euro je MWh. 
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5. Endenergieverbrauch von Strom und versteuerter Strom nach § 3 StromStG im Jahr 2021 

Insgesamt betrug im Jahr 2021 der Endenergieverbrauch von Strom 1.933.205 Terajoules (TJ)8. 
Dies entspricht rund 537.005.684 MWh.9  
Der versteuerte Strom nach § 3 StromStG betrug im gleichen Jahr 480.153.659 MWh.10 
 

6. Jährliche Steuerbeträge durch verschiedene Energieträger im Jahr 202111 

Steuergegenstand Steuerbeträge 

Benzin 14.063.148.000 Euro 

Diesel 18.900.992.000 Euro 

Heizöl, leicht 903.572.000 Euro 

Flüssiggas zum Heizen 76.261.000 Euro 

Flüssiggas als Kraftstoff 103.301.000 Euro 

Erdgas zum Heizen 5.586.913.000 Euro 

Erdgas als Kraftstoff 72.988.000 Euro 

 

7. Steuereinnahmen aus der Energiesteuer und der Stromsteuer in den Jahren 2021 und 2022 

Im Jahr 2021 betrugen die Steuereinnahmen aus der Energiesteuer 37,1 Mrd. Euro.  
Im Jahr 2022 beliefen sich diese auf 33,7 Mrd. Euro. Für das Jahr 2023 werden durch den Arbeits-
kreis „Steuerschätzungen“ (vom Oktober 2022) kassenmäßige Einnahmen aus der Energiesteuer 
in Höhe von 37,0 Mrd. Euro geschätzt.12 

 

8 Aus: Statistischer Bericht der Energiegesamtrechnung. Zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/The-
men/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/energiefluesse-emissionen/Publikationen/Downloads/statistischer-
bericht-ugr-energiegesamtrechnung-5850014217005.xlsx, abgerufen am 15. September 2023.  

9 1 TJ entspricht ca. 277,78 MWh. 

10 Aus: Statistischer Bericht „Stromsteuerstatistik“, bis 2021: Fachserie 14, Reihe 9.7 „Stromsteuer“. 

11 Daten zu den Steuerbeträgen sind im Statistischen Bericht der Energiegesamtrechnung enthalten: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/energiefluesse-emissionen/Publikatio-
nen/Downloads/statistischer-bericht-ugr-energiegesamtrechnung-5850014217005.xlsx, abgerufen am 15. Sep-
tember 2023. 

12 Datensammlung zur Steuerpolitik 2023, S. 83, unter:https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/datensammlung-zur-steuerpolitik-2023.pdf?__blob=publica-
tionFile&v=3, abgerufen am 15. September 2023. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/energiefluesse-emissionen/Publikationen/Downloads/statistischer-bericht-ugr-energiegesamtrechnung-5850014217005.xlsx
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/energiefluesse-emissionen/Publikationen/Downloads/statistischer-bericht-ugr-energiegesamtrechnung-5850014217005.xlsx
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/energiefluesse-emissionen/Publikationen/Downloads/statistischer-bericht-ugr-energiegesamtrechnung-5850014217005.xlsx
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/energiefluesse-emissionen/Publikationen/Downloads/statistischer-bericht-ugr-energiegesamtrechnung-5850014217005.xlsx
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/energiefluesse-emissionen/Publikationen/Downloads/statistischer-bericht-ugr-energiegesamtrechnung-5850014217005.xlsx
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/datensammlung-zur-steuerpolitik-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/datensammlung-zur-steuerpolitik-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/datensammlung-zur-steuerpolitik-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Insgesamt betrugen im Jahr 2021 die Steuereinnahmen aus der Stromsteuer 6,7 Mrd. Euro, wäh-
rend diese 6,8 Mrd. Euro im Jahr 2022 ausmachten. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwar-
tet kassenmäßige Einnahmen aus der Stromsteuer in Höhe von 6,8 Mrd. Euro für das Jahr 2023. 
 

8. Steuermindereinnahmen durch den sogenannten „Tankrabatt“ im Jahr 2022 

Durch das Gesetz zur Änderung des Energiesteuerrechts zur temporären Absenkung der Energie-
steuer für Kraftstoffe (Energiesteuersenkungsgesetz – EnergieStSenkG)13 wurden die Energiesteu-
ersätze auf Kraftstoffe für die Monate Juni bis August 2022 auf die Mindeststeuerbeträge der EU-
Richtlinie 2003/96/EG abgesenkt. Im Gesetzentwurf wurden Steuermindereinnahmen für den 
Bundeshaushalt in Höhe von 3,15 Mrd. Euro prognostiziert.14 Im Monatsbericht Januar 2023 des 
Bundesministeriums der Finanzen werden die diesbezüglichen Steuermindereinnahmen auf ca. 
3 Mrd. Euro geschätzt.15 
 

9. Mögliche Aufkommensänderungen der Energie- und der Stromsteuer bei einer Senkung 
der Steuersätze 

In den sogenannten „Steuerpolitischen Faustformeln“ des Bundesministeriums der Finanzen fin-
den sich folgende Schätzungen16: 

Energiesteuer Aufkommensänderung bei voller  
Jahreswirkung in 2024 

Senkung um 1 Cent/l bei Benzin - 0,2 Mrd. Euro 

Senkung um 1 Cent/l bei Diesel - 0,4 Mrd. Euro 

 

Stromsteuer Aufkommensänderung bei voller  
Jahreswirkung in 2024 

Senkung um 0,5 Cent/kwh - 1,6 Mrd. Euro 

 

 

13 Energiesteuersenkungsgesetz vom 24.05.2022, Bundesgesetzblatt I, S. 810. 

14 Gesetzentwurf zum Energiesteuersenkungsgesetz unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/017/2001741.pdf, 
abgerufen am 18. September 2023. 

15 Monatsbericht Januar 2023 des Bundesministeriums der Finanzen, S. 26, unter: https://www.bundesfinanzmi-
nisterium.de/Monatsberichte/2023/01/Downloads/monatsbericht-2023-01-deutsch.pdf?__blob=publication-
File&v=3, abgerufen am 18. September 2023. 

16 Siehe Fußnote 12, S. 87f. 

 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/017/2001741.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Downloads/monatsbericht-2023-01-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Downloads/monatsbericht-2023-01-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Downloads/monatsbericht-2023-01-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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10. Finanzielle Auswirkungen einer Anhebung der Entfernungspauschale 

Grundsätzlich werden die Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte für jeden Arbeitstag mit einer Entfernungspauschale für jeden vollen 
Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 Euro abgegol-
ten. 

Für die Veranlagungszeiträume 2021 bis 2026 gilt abweichend für jeden Arbeitstag eine Entfer-
nungspauschale für jeden vollen Kilometer der ersten 20 Kilometer der Entfernung zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 Euro und für jeden weiteren vollen Kilometer von 
0,35 Euro für 2021 und von 0,38 Euro für 2022 bis 2026 (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 Einkommen-
steuergesetz – EStG).17 

Ursprünglich sollte die Entfernungspauschale erst mit Wirkung vom 1. Januar 2024 befristet von 
0,35 Euro auf 0,38 Euro erhöht werden. Der Deutsche Bundestag beschloss im Steuerentlastungs-
gesetz 202218 zur Entlastung für besonders von den gestiegenen Mobilitätskosten Betroffene das 
Vorziehen der Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler. Seitdem ist bereits für den 
Veranlagungszeitraum 2022, befristet bis 2026, der Abzug von 0,38 Euro für jeden weiteren vol-
len Kilometer ab dem 21. Kilometer möglich. 

Dieselben Sätze sowie die Befristung sind auch für Familienheimfahrten bei einer beruflich ver-
anlassten doppelten Haushaltsführung anzusetzen. Auch in diesen Fällen erfolgte das Vorziehen 
der höheren Sätze auf 2022 (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 EStG). 

Die Steuermindereinnahmen für die Änderungen von § 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 und Nr. 5 EStG 
wurden mit 315 Millionen Euro für das Kassenjahr 2024 veranschlagt.19 

Eine Berechnung durch den Fachbereich WD 4, welche zusätzlichen Belastungen sich für den 
Bundeshaushalt ergäben, wenn die Entfernungspauschale 2024 statt auf 0,38 Euro/Kilometer auf 
0,50 Euro/Kilometer angehoben würde, ist nicht möglich. Stattdessen wird auf eine nach eigenen 
Aussagen grobe Schätzung des Bundesministeriums der Finanzen verwiesen. Demnach führte 
eine Anhebung der Entfernungspauschale von 0,30 Euro um 0,10 Euro auf 0,40 Euro „bzw.“ von 
0,38 Euro auf 0,48 Euro in 2024 zu Steuermindereinnahmen beim Bund in Höhe von 300 Millio-
nen Euro (volle Jahreswirkung in 2024).20 

Eine Veränderung der Sätze der Entfernungspauschale führt auch zu einer Veränderung der Mo-
bilitätsprämie gemäß § 101ff. EStG, deren Bemessungsgrundlage die Entfernungspauschale ist. 

 

17 Ein Arbeitnehmer kann höchstens 4.500 Euro an Entfernungspauschale im Kalenderjahr ansetzen, der Abzug 
eines höheren Betrages ist nur möglich, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlas-
senen Kraftwagen benutzt. 

18 Steuerentlastungsgesetz 2022 vom 23. Mai 2022, Bundesgesetzblatt I, Seite 749. 

19 Entwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP eines Steuerentlastungsgesetzes 2022, 5. Ap-
ril 2022, Bundestags-Drucksache 20/1333, Seite 9. 

20 Siehe Fußnote 12, S. 87. 
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Bei der Einführung der Mobilitätsprämie, die Steuerpflichtige mit geringem Einkommen entlas-
ten soll, ging der Gesetzgeber von rund 250.000 Antragstellern aus und rechnete mit Steuermin-
dereinnahmen in Höhe von 17 Millionen Euro für das Kassenjahr 2024.21 Beim Vorziehen der be-
fristeten Erhöhung der Entfernungspauschale wies der Gesetzgeber lediglich auf den Zusammen-
hang mit der Mobilitätsprämie hin22, nahm aber keine Berechnungen vor. 

*** 

 

21 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steu-
errecht, 22. Oktober 2019, Bundestags-Drucksache 19/14338, Seiten 2, 17 und 19. 

22 Vergleiche Fußnote 19, Seite 13. 
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